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2Ob570/59

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1958

Norm

ABGB §877

ABGB §1097

MG §17 Abs1 lita B1

Rechtssatz

Wenn der Nachfolger im Mietrecht die Rückstellung des Empfangenen durch Zerstörung der Investition vereitelt hat,

muß er sich gefallen lassen, daß bei Rückforderung der unzulässigen Ablöse jener Betrag abgezogen wird, der auf eine

zulässige Investitionsablöse entfallen wäre.
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